
1. Gegenstand des Vertrages
1.1.
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Rechtsgeschäfte der Denzel Werbedesign 
- Christian & Stefan Denzel GbR, nachfolgend in Kurz-
form „Agentur“ genannt, mit ihren Vertragspartnern, 
nachstehend in Kurzform „Kunde“ genannt, solange die 
Kunden Unternehmer, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen 
sind. Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende 
Bedingungen des Kunden werden von der Agentur nur 
nach gesonderter und schriftlicher Anerkennung ak-
zeptiert. 

1.2.
Alle Vereinbarungen, die zwischen der Agentur und dem 
Kunden zwecks Ausführung eines Auftrages getroffen 
werden, sind in Textform zu vereinbaren. Änderungen, 
Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für die Ände-
rung dieses Textformerfordernisses. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht.

1.3.
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künfti-
gen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

1.4.
Die Agentur erbringt Dienstleistungen einer klassischen 
Werbedesign-Agentur, etwa in den den Bereichen Ge-
staltung (wie z.B. Logoentwicklung, Corporate Identity/
Corporate Design, Gestaltung von Druckprodukten, Ge-
staltung von Außenwerbung/Beschriftungen), Druck-
sachen (wie z.B. Geschäftsdrucksachen, Flyer/Plakate/
Poster, Prospekte/Broschüren/Kataloge, Einlegemap-
pen, Kalender, Blöcke, Einladungskarten) und Werbe-
technik (wie z.B. Folienbeschriftungen, Fahrzeugbe-
schriftungen/Car Wrapping, Schilder/Leuchtkästen, 
Werbebanner/Flaggen, Roll-Ups/Displays, Glasdekor-
beschriftungen, Pylone, Aufsteller). Sämtliche von der 
Agentur erbrachten Dienstleistungen werden im Fol-
genden als „Maßnahmen“ bezeichnet. Etwaige von der 
Agentur erstellte Maßnahmen im Internet sind an die 
geläufigen Desktop-Browserversionen angepasst. Eine 
Anpassung an mobile Browserversionen bedarf einer 
gesonderten Vereinbarung. Insoweit anfallender Mehr-
aufwand ist gesondert zu vergüten. Die detaillierte Be-
schreibung der jeweils für den Kunden zu erbringenden 
Dienstleistungen ergeben sich aus den Ausschreibungs-
unterlagen, Briefings, Projektverträgen, deren Anlagen 
und Leistungsbeschreibungen der Agentur.

2. Vertragsbestandteile und Änderungen des Vertrags
2.1.
Grundlage für die Agenturarbeit und Vertragsbestandteil 
ist neben dem Projektvertrag und seinen Anlagen das 
gegebenenfalls vom Kunden der Agentur auszuhändi-
gende Briefing. Ein etwaiges Re-Briefing wird verbind-
licher Vertragsbestandteil, wenn der Kunde diesem Re-
Briefing nicht innerhalb von 5 Werktagen widerspricht.

2.2.
Sämtliche Angebote der Agentur sind grundsätzlich 
freibleibend. Die Agentur kann nach Ablauf des in dem 
Angebot erwähnten Zeitraums nicht garantieren, dass 
die in dem Angebot aufgeführten Preise eingehalten 
werden können.

2.3.
Sämtliche durch eine Änderung und/oder Ergänzung 
des Vertrages und/oder seiner Bestandteile entstehen-
den Mehrkosten hat der Kunde zu tragen. 

2.4.
Verbindlich vereinbarte Lieferfristen beziehen sich jeweils 
ausschließlich auf den Entwurf der Agentur. Etwaige 
Nachbesserungswünsche des Kunden verlängern diese 
Fristen um einen angemessenen Zeitraum. Die Lieferfrist 
beginnt erst nach der Abklärung sämtlicher technischer 
Fragen zu laufen.

2.5.
Dem Kunden ist bekannt, dass aufgrund der ange-
wandten Produktionsmethode geringfügige Toleranzen 
und Farbabweichungen im branchenüblichen Umfang 
entstehen können. Daher kann der Kunde insoweit 
keine Gewährleistungs- oder Zurückbehaltungsrechte 
geltend machen.

2.6.
Sämtliche nicht von der Agentur zu vertretende Um-
stände berechtigen diese, das vom Kunden beauftragte 
Projekt um die Dauer der Verzögerung und einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein Schadenser-
satzanspruch vom Kunden gegen die Agentur resultiert 
daraus nicht. Dies gilt auch dann, wenn dadurch für den 
Kunden wichtige Termine und/oder Ereignisse nicht ein-
gehalten werden können und/oder nicht eintreten.

2.7.
Dasselbe gilt für Verzögerungen in der Auftragsabwick-
lung, die vom Kunden mit zu verantworten sind. Etwaige 
verbindlich vereinbarte Termine verschieben sich jeweils 
um die vom Kunden mit verantworteten Verzögerungen.

3. Vergütung
3.1.
Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen 
sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt, innerhalb 
von 10 Tagen nach Rechnungsstellung ohne jeden 
Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine 
steht der Agentur ohne weitere Mahnung ein Anspruch 
auf Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem Basiszins-
satz nach § 1 des Diskontsatz-Überleitungsgesetzes zu. 
Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinaus-
gehenden Schadens bleibt von dieser Regelung unbe-
rührt. Ein etwaiges Skonto bedarf einer gesonderten 
schriftlichen Vereinbarung.

3.2.
Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistun-
gen über einen längeren Zeitraum, so kann die Agentur 
dem Kunden Abschlagszahlungen über die bereits er-
brachten Teilleistungen in Rechnung stellen, wenn diese 
für den Kunden einen Wertezuwachs bedeutet. Einen 
Wertezuwachs in diesem Sinn stellt jeglicher von der 
Agentur dem Kunden vorgestellte Entwurf, auch von 
Teilen der zu erstellenden Maßnahme, dar, auch wenn 
dieser später vollständig auf Wunsch des Kunden ver-
worfen wird.

3.3.
Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten 
und dergleichen durch den Kunden und/oder wenn sich 
die Voraussetzungen für die Leistungserstellung än-
dern, wird der Kunde der Agentur alle dadurch anfal-
lenden Kosten ersetzen und die Agentur von jeglichen 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freistellen. Der An-
spruch auf Zahlung der vereinbarten Vergütung bleibt 
hiervon unberührt; insoweit gilt § 649 BGB analog.

3.4.
Bei einem Rücktritt des Kunden von einem Auftrag vor 
Beginn des Projektes, berechnet die Agentur dem Kun-
den folgende Prozentsätze von der ursprünglich ver-
traglich geregelten Vergütung als Stornogebühr: 

bis sechs Wochen vor Beginn des Auftrages 10%, ab 
sechs Wochen bis drei Wochen vor Beginn des Auf-
trages 25%, ab drei Wochen bis eine Woche vor Beginn 
des Auftrages 50%, ab eine Wochen bis drei Tage vor 
Beginn des Auftrages 80%, ab zwei Tagen vor Beginn 
des Auftrags 100%. Die Agentur muss sich jedoch das-
jenige anrechnen lassen, was sie infolge der Aufhebung 
des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch 
anderweitige Verwendung ihrer Arbeitskraft erwirbt 
oder zu erwerben böswillig unterlässt.

3.5.
Alle in Angeboten und Aufträgen genannte Preise und 
die daraus resultierend zu zahlende Beträge verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in 
der jeweils geltenden Höhe.

4. Zusatzleistungen
Mehr- oder Minderlieferungen im Bereich von Offset- 
und Digitaldruck bis zu 10 % der bestellten Auflage 
können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die 
gelieferte Menge. Unvorhersehbarer Mehraufwand be-
darf der gegenseitigen Absprache und gegebenenfalls 
der Nachhonorierung.

5. Urheber- und Nutzungsrechte
5.1.
Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Zahlung des 
vereinbarten Honorars für die vertraglich vereinbar-
te Dauer und im vertraglich vereinbarten Umfang die 
Nutzungsrechte an allen von der Agentur im Rahmen 
des jeweiligen (Einzel-)Auftrages gefertigten Arbeiten. 
Diese Übertragung der Nutzungsrechte gilt, soweit eine 
Übertragung nach deutschem Recht möglich ist und gilt 
für die vereinbarte Nutzung im Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland. Erfolgt zwischen dem Kunden und der 
Agentur keine besondere einzelvertragliche Absprache 
hinsichtlich der Dauer und des Umfangs der Nutzungs-
rechtsübertragung, so gilt der Rechtsgedanke der Rege-
lung des § 31 Abs. 5 UrhG. Nutzungen die über dieses 
Gebiet oder den vereinbarten Umfang hinausgehen, be-
dürfen einer schriftlichen Vereinbarung im Rahmen des 
Auftrages oder einer gesonderten schriftlichen Neben-
abrede. Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung 
des Auftrages noch nicht bezahlt sind, verbleiben vor-
behaltlich anderweitig getroffener Abmachungen bis zur 
vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung bei 
der Agentur. An ungenutzten Leistungen der Agentur, wie 
etwa verworfenen Entwürfen, werden keine Nutzungs-
rechte übertragen. Besitzt die Agentur an den erstellten 
Maßnahmen selbst nur eingeschränkte Nutzungsrechte, 
so wird sie diese Tatsache – solange sie für die Nutzung 
durch den Kunden relevant ist – diesem mitteilen.

5.2.
Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen 
sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das Ur-
heberrechtsgesetz geschützt. Diese Regelung gilt auch 
dann als vereinbart, wenn die nach dem Urheberrechts-
gesetz erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

5.3.
Die Agentur darf die von ihr entwickelten Maßnahmen 
angemessen und branchenüblich signieren und den er-
teilten Auftrag sowie die erstellten Maßnahmen für Ei-
genwerbung publizieren. Diese Signierung und werbliche 
Verwendung kann durch eine entsprechende gesonderte 
Vereinbarung zwischen Agentur und Kunde ausgeschlos-
sen werden.

5.4.
Die Arbeiten der Agentur dürfen weder vom Kunden noch 
durch von ihm beauftragte Dritte weder im Original noch 
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bei der Reproduktion geändert werden, sofern einzelver-
traglich nichts anderes vereinbart ist. Jede Nachahmung 
oder Bearbeitung, auch die von Teilen des Werkes, ist un-
zulässig. Bei Zuwiderhandlung steht der Agentur vom 
Kunden ein zusätzliches Honorar in mindestens der 2,5 
fachen Höhe des ursprünglich vereinbarten Honorars 
zu. Die Agentur ist berechtigt, einen darüber hinausge-
henden Schadensersatzanspruch geltend zu machen.

5.5.
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an 
Dritte, deren Unterlizenzierung und/oder Mehrfach-
nutzungen sind, soweit nicht im Einzelauftrag geregelt, 
honorarpflichtig und bedürfen der schriftlichen Einwil-
ligung der Agentur.

5.6.
Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein 
Auskunftsanspruch zu. 

6. Pflichten des Kunden 
6.1.
Der Kunde stellt der Agentur unverzüglich nach einer 
Aufforderung durch die Agentur alle für die Durchfüh-
rung des Projekts benötigten Daten und Unterlagen 
unentgeltlich zur Verfügung. Alle Arbeitsunterlagen 
werden von der Agentur sorgsam behandelt, vor dem 
Zugriff Dritter geschützt und nur zur Erarbeitung des 
jeweiligen Auftrages genutzt.

6.2.
Der Kunde wird im Zusammenhang mit einem beauf-
tragten Projekt Auftragsvergaben an andere Agenturen 
oder Dienstleister nur nach Rücksprache und im Einver-
nehmen mit der Agentur erteilen.

6.3.
Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Ge-
bühren an Verwertungsgesellschaften, wie beispiels-
weise die GEMA oder die VG Wort, selbst abzuführen. 
Werden diese Gebühren von der Agentur verauslagt, so 
verpflichtet sich der Kunde, diese der Agentur gegen 
Nachweis zu erstatten. Dies kann auch nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses erfolgen.

7. Gewährleistung und Haftung der Agentur
7.1.
Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch die 
Agentur erarbeiteten und durchgeführten Maßnahmen 
wird vom Kunden getragen. Das gilt insbesondere für den 
Fall, dass die Maßnahmen gegen Vorschriften des Wett-
bewerbsrechts, des Urheberrechts und der speziellen 
Werberechtsgesetze verstoßen. Die Agentur wird den 
Kunden auf rechtliche Risiken der von ihr entwickelten 
Inhalte der Maßnahmen hinweisen, soweit ihr diese 
bei ihrer Tätigkeit bekannt werden. Der Kunde stellt die 
Agentur von Ansprüchen Dritter frei, wenn die Agentur 
auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gehandelt hat, 
obwohl sie dem Kunden Bedenken im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der Maßnahmen mitgeteilt hat. Die Anmel-
dung solcher Bedenken durch die Agentur beim Kunden 
hat unverzüglich nach Bekanntwerden in Textform zu 
erfolgen. Erachtet die Agentur für eine durchzuführende 
Maßnahmen eine wettbewerbs- und/oder urheberrecht-
liche Prüfung durch eine besonders sachkundige Person 
oder Institution für erforderlich, so trägt nach Absprache 
mit der Agentur die Kosten hierfür der Kunde.

7.2.
Für von dem Kunden vorgegebene Inhalte der von der 
Agentur entwickelten Maßnahmen, wie etwa Bilder oder 
Texte, besteht keine Haftung. Der Kunde wird die Agentur 
insoweit von Ansprüchen Dritter freistellen, es sei denn, 
der Kunde hat die Verletzung der Rechte Dritter nicht 
zu vertreten. Die Agentur ist berechtigt, etwaige Recht-

schreib- oder Zeichensetzungsfehler vor der Freigabe der 
Maßnahme durch den Kunden selbstständig zu verbes-
sern. Mit der Freigabe der Maßnahme durch den Kunden 
erklärt dieser die inhaltliche Richtigkeit und übernimmt 
die Verantwortung für verbliebene Fehler, sofern es sich 
nicht um versteckte Mängel handelt. 

7.3.
Die Agentur haftet in keinem Fall wegen der in den 
Maßnahmen enthaltenen Sachaussagen über Produkte 
und Leistungen des Kunden, insbesondere wenn diese 
Inhalte vom Kunden ausgearbeitet und von der Agentur 
lediglich in die Maßnahmen integriert wurden. Dasselbe 
gilt für aufgrund gesetzlicher (Informations-)Pflichten 
in die jeweilige Maßnahme eingepflegte Inhalte, welche 
ohne gesonderte einzelvertragliche Vereinbarung vom 
Kunden zu stellen sind. Die Agentur garantiert weder die 
patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- oder 
Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des Auftrages ge-
lieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen, 
Entwürfe und/oder vollständig ausgearbeiteter Maß-
nahmen, noch haftet sie gegenüber dem Kunden für 
etwaige Verletzungen derartiger Rechte Dritter, solange 
sie ihre Verpflichtungen gem. Ziff. 7.1 erfüllt hat.

7.4.
Die Agentur haftet nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. So-
weit der Agentur keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Schaden 
begrenzt.

7.5.
Die Agentur haftet nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern sie schuldhaft eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzt; in diesem Fall ist die Scha-
densersatzhaftung aber auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

8. Leistungen Dritter
Von der Agentur eingeschaltete Freie Mitarbeiter oder 
Dritte sind Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der 
Agentur. Der Kunde verpflichtet sich, diese im Rahmen 
der Auftragsdurchführung von der Agentur eingesetz-
ten Mitarbeiter oder Dritten während der Laufzeit des 
jeweiligen Einzelauftrages sowie im Laufe der auf die 
Beendigung des Auftrages folgenden 12 Monate ohne 
Mitwirkung der Agentur weder unmittelbar noch mittel-
bar mit Projekten zu beauftragen.

9. Arbeitsunterlagen und elektronische Daten
Alle Arbeitsunterlagen, elektronische Daten und Auf-
zeichnungen die im Rahmen der Auftragserarbeitung 
auf Seiten der Agentur angefertigt werden, stehen im 
Eigentum der Agentur und verbleiben – soweit nicht 
anders erforderlich – mitsamt den entsprechenden Nut-
zungsrechten bei der Agentur. Die Herausgabe dieser 
Unterlagen und Daten kann vom Kunden nicht gefordert 
werden. Dies gilt auch und insbesondere für offene Da-
teien. Die Agentur schuldet - sofern nicht gesondert ein-
zelvertraglich vereinbart - mit der Bezahlung des verein-
barten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht jedoch 
die zu diesem Ergebnis führenden Zwischenschritte in 
Form von Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten etc. 
Etwaige an den Kunden während der Vertragslaufzeit 
übergebene Arbeitsunterlagen, elektronische Daten und 
Aufzeichnungen sind von diesem nach Vertragsbeendi-
gung an die Agentur zurückzugeben und/oder endgültig 
zu löschen.

10. Media-Planung und Media-Durchführung
10.1.
Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung be-
sorgt die Agentur nach bestem Wissen und Gewissen 
auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Medien 
und der allgemein zugänglichen Marktforschungs-
daten. Einen bestimmten werblichen Erfolg schuldet 
die Agentur dem Kunden durch diese Leistungen nicht.

10.2.
Die Agentur verpflichtet sich, alle Vergünstigungen, 
Sonderkonditionen und Rabatte im Sinne des Auftrag-
gebers bei der Media-Schaltung zu berücksichtigen und 
diese an den Kunden weiter zu geben.

10.3.
Bei umfangreichen Media-Leistungen ist die Agentur 
nach Absprache berechtigt, einen bestimmten Anteil der 
Fremdkosten dem Kunden als Vorschuss in Rechnung 
zu stellen und die Einbuchung bei den entsprechenden 
Medien erst nach Zahlungseingang vorzunehmen. Für 
eine eventuelle Nichteinhaltung eines Schalttermins 
durch einen verspäteten Zahlungseingang haftet die 
Agentur nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom Kun-
den gegen die Agentur entsteht dadurch nicht.

11. Vertragsdauer, Kündigungsfristen
Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. 
Er wird für die im Vertrag genannte Vertragslaufzeit 
abgeschlossen. Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit 
geschlossen, kann dieser mit einer Frist von drei Mo-
naten von beiden Seiten zum Monatsende gekündigt 
werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Eine 
Kündigung bedarf der Schriftform.

12. Schlussbestimmungen
12.1.
Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, Ansprüche aus 
dem Vertrag abzutreten.

12.2.
Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zu-
rückbehaltungsrechts durch den Kunden ist nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ge-
genansprüchen zulässig, wobei die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechtes für den Kunden auf 
unmittelbar aus diesem Vertrag herrührenden Gegen-
ansprüchen beschränkt ist.

12.3.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort 
für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag so-
wie aus den jeweiligen Einzelaufträgen ist, soweit sich 
aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, der 
Sitz der Agentur. Soweit der Kunde Kaufmann oder ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts ist, ist als Ge-
richtsstand ebenfalls der Sitz der Agentur vereinbart. 
Die Agentur bleibt indes berechtigt, auch am Sitz des 
Kunden Klage zu erheben.

12.4.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
ihre Rechtswirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt 
verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine 
andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich 
dem am Nächsten kommt, was die Vertragsparteien ge-
wollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung 
bekannt gewesen wäre.
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